
    

 

 

Amtsblatt  

des Landratsamtes Ostallgäu 
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  7.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag     7.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 17.30 Uhr 
und nach Terminvereinbarung 
 

 
Öffnungszeiten Bürgerservice:  
Montag und Dienstag   7.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag   7.30 – 12.30 Uhr 
Donnerstag    7.30 – 19.00 Uhr 
 
 

 

Jahrgang 80 Dienstag, 09.12.2025 Nummer 29 

 

Bekanntmachung 

über die Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen für die Wahl des Kreistags und für die 

Wahl der Landrätin oder des Landrats im Landkreis 

Ostallgäu am Sonntag, 08. März 2026 

1. Durchzuführende Wahl 

Am Sonntag, dem 08. März 2026 findet die Wahl 

- von 60 Kreistagsmitgliedern und 

- der Landrätin oder des Landrats 

statt. 

2. Wahlvorschlagsträger 

Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von 

Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. 

Der Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz 

über die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wählergruppen 

sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher 

Personen, deren Ziel es ist, sich an Landkreiswahlen zu 

beteiligen.  

Parteien und Wählergruppen die verboten sind, können keine 

Wahlvorschläge einreichen. 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 

      Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge 

      können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch  

      spätestens am Donnerstag, dem 8. Januar 2026, 18.00 

      Uhr dem Wahlleiter zugesandt oder während der  

      allgemeinen Dienststunden im Landratsamt Ostallgäu,         

      Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf (Zimmer B 213, 

      2. Stock) übergeben werden. Jeder Wahlvorschlagsträger 

      darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 

3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet 

      die Wahl  

      - des Kreistags nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 

      - des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

        mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 

3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 

      findet die Wahl 

      - des Kreistags nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

      - des Landrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

        ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 

4. Wählbarkeit zum Kreistagsmitglied 

4.1 Für das Amt eines Kreistagsmitglieds ist jede Person 

      wählbar, die am Wahltag 

      a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 

          Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen 

          Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist 

      b) das 18. Lebensjahr vollendet hat 

      c) seit mindestens drei (3) Monaten im Landkreis eine  

          Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss,            

          oder ohne Wohnung zu haben sich im Landkreis  

          gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge 

          Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres 

          seit dem Wegzug in den Landkreis zurückkehrt, ist mit 

          dem Zuzug wieder wählbar. 

4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die  

      nach Art. 21 Abs. 2 des Gemeinde- und  

      Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) nicht wählbar ist. 

5. Wählbarkeit zur Landrätin oder zum Landrat 

5.1 Für das Amt der Landrätin oder des Landrats ist jede   

      Person wählbar, die am Wahltag 

      a) Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des ´           

          Grundgesetzes ist 

      b) das 18. Lebensjahr vollendet hat. 

5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 

      nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. 

6. Aufstellungsversammlungen 

6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei  

      oder einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt,  

      die zu diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis 

      einzuberufen ist. 

      Diese Aufstellungsversammlung ist 

      a) eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder 

          Wählergruppe 

      b) eine besondere Versammlung von Delegierten, die von 

           Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe für die 

           bevorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen 

           gewählt wurden oder 

       c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der 

           Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe allgemein 

           für bevorstehende Wahlen bestellt wurde. 



 

 

      Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen   

      Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei Jahre  

      vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von den  

      Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt  

      worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im  

      Wahlkreis wahlberechtigt waren. 

      Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der   

      Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres  

      Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die  

      Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate  

      vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt. 

      Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer   

      Abstimmung gewählt. Jede an der  

      Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und  

      anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den   

      sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist  

      Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der  

      Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 

6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich  

      bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, 

      sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen 

      aufzustellen. 

6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame  

      Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame 

      Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Versammlung 

      aufzustellen (bei der Landratswahl siehe auch Nr. 6.5). Die  

      Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. 

6.4 Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung beschließen,  

      dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf 

      dem Stimmzettel aufgeführt werden sollen. 

6.5 Besonderheiten bei der Landratswahl: 

      Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als 

      sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden,  

      sind folgende Verfahrensarten möglich: 

6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen 

         Aufstellungsversammlung der Parteien und der  

         Wählergruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen 

         Wahlvorschlag einreichen. 

6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich 

         bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf  

         und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von  

         mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss 

         gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als 

         sich gemeinsam bewerbende Person auftreten will oder,  

         falls diese Möglichkeit beschlossen wurde, ob sie sich 

         nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. 

7. Niederschrift über die Versammlung 

7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu  

      fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 

      a) die ordnungsgemäße Ladung zur  

          Aufstellungsversammlung 

      b) Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung 

      c) die Zahl der teilnehmenden Personen 

      d) bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die  

          Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht  

          früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der  

          Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer 

          Wählergruppe gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der 

          Wahl der Delegierten im Landkreis wahlberechtigt waren 

       e) der Verlauf der Aufstellungsversammlung 

       f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden 

          Personen gewählt wurden 

      g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden   

          Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache  

          Aufführung 

      h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende 

          Personen ersetzt werden, sofern die  

          Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat. 

7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung  

      leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der 

      Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben.  

      Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift 

      unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die 

      Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung  

      teilgenommen haben. 

7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt  

      sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen,  

      Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der 

      Versammlung teilgenommen haben. 

7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem  

      Wahlvorschlag beizulegen. 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 

8.1 Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so   

      viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Kreisräte zu 

      wählen sind. In unserem Landkreis darf daher ein 

      Wahlvorschlag höchstens 60 sich bewerbende Personen 

      enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im  

      Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich 

      die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend.  

      Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein  

      gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in  

      einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei einer 

      Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei  

      Landratswahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich 

      bewerbende Person enthalten. 

8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 

       Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame  

       Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran 

       beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 

       Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder  

       der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge oder in  

       anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als Kennwort  

       aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 

       beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der 

       Wahlvorschläge erforderlich ist. 

       Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der  

       Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem 

       gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämtlicher  

       daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in der im 

       Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort.  

       Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte  

       Wahlvorschläge zur Wahl des Landrats kein oder kein  

       gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der 

       Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als  

       gemeinsames Kennwort. 

8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über  

      die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert  

      behandelt werden sollen. 

8.4 Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre 

       Stellvertretung bezeichnen, die im Landkreis 

       wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt 

       die erste unterzeichnende Person als beauftragte Person, 

       die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person 

       ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 

       abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die  

       Erklärung der beauftragten Person. 

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich 

       bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge 

       entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über die 

       Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vorname,  

       Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und   

       Anschrift enthalten. 

8.6 Angegeben werden können 

      a) Geburtsnamen, falls sich die Namensführung innerhalb 

          von zwei (2) Jahren vor dem Wahltag geändert hat 

      b) kommunale Ehrenämter und im Grundgesetz und in der   

          Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den  

          Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies    



 

 

          insbesondere: Ehrenamtliche/r erste/r, zweite/r oder   

          dritte/r Bürgermeister oder Bürgermeisterin,   

          Gemeinderatsmitglied, stellvertretende Landrätin oder  

          stellvertretender Landrat, Kreisrätin, Kreisrat,   

          Bezirkstagspräsidentin, Bezirkstagspräsident,  

          stellvertretende Bezirkstagspräsidentin oder  

          stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrätin,  

          Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, des  

          Bundestags, des Landtags. 

      Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen 

      erscheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach  

      aufzuführenden und diese vor den übrigen sich  

      bewerbenden Personen. 

8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der 

      Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt 

      und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am 

      selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt 

      wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die 

      sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung  

      mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie  

      diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, 

      sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 

      Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären,  

      dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 

8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder einer  

      Landrätin bzw. eines Landrats muss ferner eine  

      Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich 

      bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht ihre 

      Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu 

      haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre 

      Wählbarkeit enthalten. 

      Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder einer 

      Landrätin bzw. eines Landrats muss für die sich 

      bewerbende Person eine Bescheinigung der Gemeinde, 

      in der sie ihre Hauptwohnung hat, bei Personen ohne  

      Wohnung eine Bescheinigung der letzten  

      Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der 

      Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese  

      Bescheinigung nur einmal ausstellen. 

      Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

8.10 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder der 

        Landrätin bzw. des Landrats muss eine gemeindliche 

        Bescheinigung über das Wahlrecht der Beauftragten und 

        ihrer Stellvertreter sowie die Unterzeichner/innen der 

        Wahlvorschläge enthalten. 

        Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten 

unterschrieben sein, die am Montag, 19. Januar 2026 (48. Tag 

vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung 

durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines 

Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem 

Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die 

Unterzeichner müssen Familienname, Vorname und Anschrift 

angeben und im Landkreis wahlberechtigt sein. Jeder 

Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 

Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des 

Wahlrechts oder der Tod der Unterzeichner/innen des 

Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags 

nicht. Zur gemeindlichen Bescheinigung über das Wahlrecht 

wird auf Ziffer 8.10 verwiesen. 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 

10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern  

        müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten 

        unterschrieben werden, sondern zusätzlich von  

        mindestens 385 Wahlberechtigten durch Unterschrift in  

        Listen, die bei der Gemeinde/Stadt oder bei der  

        Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. 

        Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und   

        Wählergruppen, die im Kreistag seit dessen letzter Wahl  

        nicht auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags  

        ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (8.  

        Dezember 2025) vertreten waren; sie benötigen allerdings  

        dann keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften,   

        wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten  

        Europawahl mindestens fünf v. H. der im Land insgesamt  

        abgegebenen gültigen Stimmen oder bei der letzten  

        Bundestagswahl mindestens 5 v. H. der im Land  

        abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben.  

        Maßgeblich sind die von der Landeswahlleitung früher als  

        drei (3) Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten  

        Ergebnisse. 

        Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner   

        zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen  

        Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im Kreistag seit  

        dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen  

        Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag (8.  

        Dezember 2025) vertreten waren oder wenn mindestens  

        einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine  

        zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt. 

10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:  

a) die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich   

    bewerbenden Personen und Ersatzleute 

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere   

    Unterstützungsliste eingetragen haben 

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag  

    unterzeichnet haben. 

10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in  

        dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar  

        vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder  

        erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten. 

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. 

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die  

        Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die  

        Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke und  

        körperlich behinderte Personen werden von der  

       Gemeinde/Stadt gesondert bekannt gemacht. 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis 

zum Donnerstag, 08. Januar 2026, 18.00 Uhr (59. Tag vor 

dem Wahltag) zulässig. 

Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen 

beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie 

über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die beauftragte 

Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet 

werden, unter bestimmten Voraussetzungen den 

Wahlvorschlag zurückzunehmen. 

Marktoberdorf, 09.12.2025 

Ralf Kinkel, Kreiswahlleiter 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Šefčik František,  OT 

Weißbach, Gernweg 8, 87459 Pfronten, z. Zt. unbekannten 

Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 01.12.2025, Aktenzeichen 30-

1420/FÜS FS83, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung: 

Nichtentrichtung der KFZ-Steuer kann beim Landratsamt 

Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-

Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen 

werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. 

Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen. 

Nancy Köhler              Eapl.: 30-1420/FÜS FS83 

 



 

 

Bekanntmachung 

Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Šefčik František, OT 

Weißbach, Gernweg 8, 87459 Pfronten, z. Zt. unbekannten 

Aufenthalts. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 01.12.2025, Aktenzeichen 30-

1420/FÜS FS83 wegen Vollzug der FZV; Grund der 

Anordnung: Fehlender Versicherungsschutz kann beim 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 

Kfz-Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich 

zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Nancy Köhler              Eapl.: 30-1420/FÜS FS83 

 

Bekanntmachung 

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der 

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) 

Hier: Herr Alessandro Ceccarelli, * 09.04.1991 in Giurgiu, 

wohnhaft in I – 50131 Firenze, Viale die Mille 17. 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszustellungs- 

und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung des 

Landratsamtes Ostallgäu vom 20.11.2025, Aktenzeichen 30-

1430; Grund der Anordnung: Beibringung eines 

Fahreignungsgutachtens kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Fahrerlaubnisbehörde 

zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden. Das o. g. 

Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Damit werden 

Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 

drohen. 

Stefan Miller                  Eapl.: 30-1430 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Marharyta 

Susliakova, geb. 23.07.2009. 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz. 

Unterhaltspflichtiger: Vjacheslav Susliakov, geb. 18.01.1974 

derzeit unbekannten Aufenthalts. 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 03.12.2025 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 004, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden.  

Wolfseher          Eapl.: 21-UVG-434-S-16838 

 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Gabriel-

Andrei Mihai, geb. 26.02.2014. 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz. 

Unterhaltspflichtiger: Mihai Emil, geb. 13.05.1989 derzeit 

unbekannten Aufenthalts. 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 18.11.2025 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Wolfseher          Eapl.: 21-UVG-434-M-16749 

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes und des 

Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 

Vollstreckungsgesetzes (VwZVG); Öffentliche Zustellung 

gemäß Art. 15 VwZVG 

Bekanntmachung 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Artem 

Pikov, geb. 10.01.2014. 

Mitteilung über den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf 

den Freistaat Bayern gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz. 

Unterhaltspflichtiger: Andriy Pikov, geb. 25.07.1975 derzeit 

unbekannten Aufenthalts. 

Das Schreiben des Landratsamtes Ostallgäu vom 16.06.2025 

an den Unterhaltspflichtigen kann beim Landratsamt Ostallgäu, 

Außenstelle Jugendamt in 87616 Marktoberdorf, Georg-

Fischer-Straße 18, Zimmer J 006, Erdgeschoss, während der 

üblichen Dienststunden eingesehen werden. 

Wolfseher          Eapl.: 21-UVG-434-P-14727 

 

Naturschutzbeirat beim Landratsamt Ostallgäu 

Bekanntmachung 

Das Landratsamt Ostallgäu hat folgende Personen für die 11. 

Amtsperiode (01.12.2024 – 30.11.2029) in den 

Naturschutzbeirat beim Landratsamt Ostallgäu berufen: 

Ordentliches Mitglied                     Stellvertretendes Mitglied 

Herr Peter Nasemann                    Herr Benedikt Karl                      

Herr Reinhold Rauscher         Herr Michael Haußer                      

Herr Dieter Frisch         Herr Josef Hochmuth 

Herr Jan Schubert         Frau Claudia Schatz 

Herr Bernhard Stocker        Frau Gudrun Dietz-Hofmann 

Andreas Zasche, Leiter Naturschutz und Landespflege 

Marktoberdorf, den 04.12.2025 

Andreas Zasche 

Leiter Naturschutz und Landespflege         Eapl.: 42-1731.0/2 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 

Zweckverbands „Allgäuer Land“, 87629 Füssen, Landkreis 

Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2025 

I.  

Aufgrund von Art. 40 Abs. 1 KommZG und Art. 63 ff. GO erlässt 

der Zweckverband „Allgäuer Land“ folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 

2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit                 139.100 EUR 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  161.100 EUR 

ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 

nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht  

     gedeckten Finanzbedarfs der Geschäftsstelle wird eine   

     Umlage des Verwaltungshaushalts in Höhe von 38.500 EUR  

     festgesetzt. 

(2) Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht  

     gedeckten Finanzbedarfs des Gewerbeparks Allgäuer Land  

     wird eine Umlage des Verwaltungshaushalts im Jahr 2025 in  

     Höhe von 0 € festgesetzt. 

(3) Eine Umlage für den Vermögenshaushalt wird nicht  

      festgesetzt. 

(4) Die Verteilung der Umlage auf die Verbandsmitglieder   

     erfolgt nach den Bestimmungen der Satzung des  

     Zweckverbandes „Allgäuer Land“. 

     Der Umlagemaßstab (Anteile) der einzelnen  



 

 

     Verbandsmitglieder beträgt: 

                Bereich            Gewerbepark 

              Allgemein          Allgäuer Land 

Stadt Füssen  10 % 35 % (9 % + 26 %) 

Markt Nesselwang  10 %  9 % 

Gemeinde Pfronten  10 %  9 % 

Gemeinde Roßhaupten 10 %  9 % 

Gemeinde Schwangau 10 %  9 % 

Gemeinde Seeg  10 %  9 % 

Gemeinde Eisenberg 10 %  5 %  

Gemeinde Hopferau 10 %  5 % 

Gemeinde Rieden am  10 %  5 % 

Forggensee   

Gemeinde Rückholz 10 %  5 % 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 23.100 € 

festgesetzt. 

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

Füssen, den 28.05.2025 

Zweckverband „Allgäuer Land“ 

Maximilian Eichstetter, Verbandsvorsitzender 

II.  

Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu mit 

Schreiben vom 25.11.2025, Az. 10-9410.7, rechtsaufsichtlich 

behandelt. 

III. 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage 

nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen 

Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei der 

Geschäftsstelle des Zweckverbandes im Rathaus der Stadt 

Füssen, Lechhalde 3, 87629 Füssen, zu den allgemeinen 

Öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf (Art. 40 KommZG, Art. 

65 Abs. 3 Satz 3 GO). 

Ralf Kinkel Leitender Regierungsdirektor          Eapl.: 10-9410.7 

 

Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu 

Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 

Bekanntmachung nach der Verordnung über 

Kommunalunternehmen (KUV) § 27 Aufstellung, Behandlung 

und Offenlegung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes des Geschäftsjahres 2024. 

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 03. Juli 2025 den 

Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2024 festgestellt. Der 

Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres in Höhe von 

16.417.680,15 € ist auf neue Rechnung vorzutragen. Der 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers, der Fa. Baker Tilly 

GmbH & Co. KG, wurde wie folgt erteilt: 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 

ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen 

Rechts des Landkreises Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, 

Marktoberdorf und Kaufbeuren 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Kliniken Ostallgäu-

Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 

Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, der zugleich 

zusammengefasster Jahresabschluss der Krankhäuser 

Klinikum Kaufbeuren, Kaufbeuren, Klinik Füssen, Füssen und 

Klinik St. Josef, Buchloe ist – bestehend aus der Bilanz zum 31. 

Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht der Kliniken Ostallgäu-

Kaufbeuren, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 

Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren, der zugleich die Lage der 

Krankenhäuser darstellt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 

wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-

Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser zum 

31. Dezember 2024 sowie jeweils deren Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der 

Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat. 

Stuttgart, den 13. Juni 2025 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Geschäftsjahres 

2024 des Kommunalunternehmens werden in der 

Finanzabteilung vom 08.01.2026 bis 16.01.2026 zu den 

üblichen Geschäftszeiten öffentlich zur Einsichtnahme 

ausgelegt. Zutritt und Anmeldung über Haupteingang Pforte. 

 

 

Durch die digitale Unterschrift können an diesem pdf-Dokument 
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